


distribution
Auflagen
Druckauflage	 20’964 Exemplare
Verbandsnummer 06/10	 22’190 Exemplare
WEMF/SW-Beglaubigung 2009	 20’239 Exemplare
- bezahlte Abonnemente	 30 Exemplare
- Pflichtabonnemente (Mitglieder)	 17’337 Exemplare
- Gratisexemplare (max. 5%)	 868 Exemplare
Total verkaufte Auflage	 18’235 Exemplare
Total Gratisauflage	 12’004 Exemplare

Sprachaufteilung für Beilagen, inkl. Zuschuss:
– deutsche Auflage	 18’000 Exemplare
– französische Auflage	   4’800 Exemplare

Leser pro Exemplar	      1,26 Leser
Leser total	 26’414 Leser

Empfänger
18’469 Mitglieder VSAO bzw. MEDISERVICE-VSAO-ASMAC 
davon:
7’143 Assistenzärzte (41%)
4’964 Oberärzte (29%)

276 Spitalfachärzte (1%)
5’048 Selbstständige mit eigener Praxis (29%)
3’000 andere Personen
– Medizinerinnen und Mediziner ausserhalb des Verbandes
– Medizinische Fachgesellschaften
– Exponenten des Gesundheitswesens

Die Empfänger lesen neben dem VSAO Journal nur noch wenige 
andere Fachzeitschriften:
46% Schweizerische Ärztezeitung
21% Swiss Medical Forum
13% New England Journal
11% Revue Médicale Suisse
  7% British Journals
  5% Praxis
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BERUFLICHE MERKMALE
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Antwort nach Beruf

Assistenzarzt 62%
Oberarzt 72%
Selbständig 94%

Quellen: IHA-GfK Hergiswil, 2005 und Statistiken VSAO/ASMAC
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TerminE				   THEMEN
					     Fachbereich
Ausgabe	 Erscheint	 Anzeigenschluss	 Anzeigenschluss
			   Kommerzanzeigen	 Stellenanzeigen

1/2010 	 26. Januar 	   5. Januar	   5. Januar	 Alternativ

					     Kardiologie

2/2010 	 23. März 	 25. Februar	   2. März	 Geld

					     Gynäkologie

3/2010 	 25. Mai 	 27. April	 30. April	 Geheimnisse

					     Onkologie

4/2010 	 16. August 	   9. Juli	 14. Juli	 Besser leben

					     Immunologie

5/2010 	 28. September 	   2. September	   7. September	 Mikro

					     Schmerz

6/2010 	 30. November 	   4. November	   9. November	 Nachtschicht

				 	      Notfallmedizin 

					     Verbandsnummer

					     Redaktionelle Verschiebungen sind möglich



Formate/TECHNIK
Heftformat:  210 x 297 mm        Satzspiegel:    178 x 272 mm

Preise alle Preise zuzüglich 7,6% Mehrwertsteuer

		  1x		  3x 	 6x
Rabatte 			   5%		 10%
  
1/1-Seite		 4’400.–		 4’180.–	 3’960.–
1/2-Seite		 2’374.–		 2’255.–	 2’137.–
1/4-Seite		 1’320.–		 1’254.–	 1’188.–
2/1-Seite		 7’480.–		 7’106.–	 6’732.–

2. Umschlagseite 	 4’950.–		 4’703.–	 4’455.–
3. Umschlagseite 	 4’752.–		 4’514.–	 4’277.–
4. Umschlagseite 	 5’280.–		 5’016.–	 4’752.–
Seite 3 am Fuss	 1’980.–		 1’881.– 
Nr. 06 nicht möglich	

Farben		�  Alle Anzeigen 4-farbig (Einheitstarif), 
basierend auf den Skala-Farben Cyan, 
Magenta, Yellow und Schwarz

Spezialfarbe		 1 Pantonefarbe	  		  900.–

Spezialplatzierung	 vis-à-vis Editorial			   20%
		  rechte Seite und andere		  10%

Beraterkommission 	 10%

Einhefter	 2-seitig	 4’000.–	 4-seitig	 5’200.–
	 Mitheften CHF 30.-/1000 Ex.
	 inkl. 5 mm Kopfbeschnitt und 10 mm 
	 Greiffalz hinten
Beilagen	 2-seitig	 3’800.–	 4-seitig	 4’940.–	
	 Einstecken 	CHF 36.-/1000 plus Porto
	 Format max. 200 x 290 mm
Beikleber A4	 Streifenleimen CHF 34.-/1000 Ex.
Beikleber Karten	 Streifenleimen CHF 40.-/1000 Ex.

2/1-Seite Panorama 		  1/1-Seite	 1/2-Seite hoch
RA 420 x 297 +3 mm 		  RA 210 x 297 +3 mm	 Ssp 86 x 272 mm

1/2-Seite quer	 1/4-Seite hoch
Ssp 178 x 133 mm	 Ssp 86 x 133 mm

Druckunterlagen
Digitale Daten mit verbindlichem Ausdruck. High-End-PDF mit eingebundenen Schriften. Die Datenherstellung ab Vorlagen, Fotos, usw. verrechnen wir Ihnen zu unseren Selbst-kosten.

Anlieferung von Beilagen
14 Tage vor Erscheinen an Vogt-Schild Druck AG			   Vermerk auf Lieferschein: VSAO-Journal Nr. .../2010
Gutenbergstrasse 1, 4552 Derendingen				    Bitte 3 Muster rechtzeitig an die Fachmedien senden.

konditionen
Anwendbarkeit 
Die Insertionsbedingungen regeln die vertraulichen Beziehungen zwischen dem Inserenten resp. dem beauftrag-
ten Werbevermittler und dem Verlag, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Durch den schrift-
lichen oder mündlichen Abschluss eines Insertionsvertrages verpflichtet sich der Verleger, in der bezeichneten 
Publikation eine oder mehrere Anzeigen oder Werbebeilagen erscheinen zu lassen, während der Anzeigenkunde 
die Insertionskosten zu bezahlen hat. Massgebend für die Regelung des Vertragsverhältnisses sind in erster Linie 
die Geschäftsbedingungen (AGB) und die Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

Abschlüsse und deren Laufdauer
Die Laufdauer der Abschlüsse und Wiederholungsaufträge beginnt mit dem Datum der ersten Insertion und 
dauert 12 Monate. Dem Abschluss werden alle rabattberechtigten Anzeigenkategorien zum jeweils gültigen 
Tarif und der entsprechenden Anzeigengrösse angerechnet. Änderungen der Preise, Rabatte und der MwSt. 
treten auch bei laufenden Dispositionen sofort in Kraft. Übersteigt das Volumen der aufgegebenen Anzeigen 
innert Jahresfrist die vorgesehene Abschlusshöhe, so wird der Rabatt auf dem Gesamtvolumen berechnet und 
dem Kunden im Rahmen der Rabattskala ein rückwirkender Rabatt auf Ende Verrechnungsperiode gewährt. 
Erreicht die abgenommene Menge am Ende der Laufdauer die vorgesehene Abschlusshöhe nicht, so erhält der 
Kunde im Rahmen der Rabattskala eine Rabattnachbelastung.

Veröffentlichung von Anzeigen
Für den Inhalt einer Anzeige ist der Auftraggeber voll verantwortlich. Wird der Verlag von Dritten haftbar 
gemacht, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Verlag von irgendwelchen Ansprüchen freizustellen. Der Verlag 
behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung von Anzeigen abzulehnen, laufende Anzeigen zu sistieren oder 
Änderungen vorzunehmen.

Auftragserteilung
Aufgabe, Änderung oder Sistierung von Inseraten erbitten wir schriftlich. Die Abbestellung oder Verschiebung 
fest erteilter Dispositionen kann auch bei Vorliegen zwingender Gründe nur bis zum Anzeigenschluss angenom-
men werden. Danach wird der Anzeigenraum kostenpflichtig.

Verschiebungsrecht
Das Verschiebungsrecht ohne Benachrichtigung des Auftraggebers müssen wir uns aus technischen Gründen 
vorbehalten.

Vertragsauflösung durch den Verleger
Sollte während der Vertragsdauer eine Publikation ihr Erscheinen einstellen, kann der Verleger ohne 
Ersatzverpflichtung vom Vertrag zurücktreten. Der Anzeigenkunde ist diesfalls nicht von der Pflicht entbunden, 
die bereits erschienenen Anzeigen zu bezahlen.

Druckunterlagen
Für vom Kunden angelieferte Daten, die inhaltlich fehlerhaft oder unvollständig sind, wird jede Haftung abge-
lehnt. Weiter lehnt der Verleger jede Haftung ab, wenn angelieferte Daten nicht standardmässig verarbeitet 
oder verwendet werden können und dadurch qualitative Mängel des Druckproduktes enstehen.

Zusätzliche Leistungen
Ausserordentliche Aufwendungen werden nach branchenüblichen Tarifen zusätzlich verrechnet. Als solche 
gelten Dienstleistungen wie die Erstellung von Druckdaten, Textvorlagen, Übersetzungen etc.

Platzierungen
Platzierungswünsche für Anzeigen, die nicht dem tariflichen Zuschlag unterliegen, werden als Wunsch, nicht 
aber als Bedingung entgegengenommen. Erscheint die Anzeige aus technischen Gründen an einer anderen 
Stelle als vorgeschrieben oder gewünscht, so kann deswegen weder die Zahlung verweigert noch Schadenersatz 
verlangt werden.

Gut zum Druck
Probeabzüge werden auf Wunsch geliefert, sofern die Druckunterlagen termingerecht vorhanden sind. Für 
Korrekturen ist der Auftraggeber verantwortlich. Wird der Probeabzug nicht fristgerecht zurückgesandt, so gilt 
die Genehmigung zum Druck als erteilt.

Druckfehler oder drucktechnische Mängel
Druckfehler, die den Sinn einer Anzeige nicht entstellen, berechtigen nicht zu Preisnachlässen. Für Inserate, 
die infolge ungeeigneter Druckunterlagen oder ungünstiger Grafik nicht einwandfrei erscheinen, kann keine 
Haftung übernommen werden. Ein Anspruch auf Ersatz oder Preisreduktion besteht nur dann, wenn die Anzeige 
durch grössere Mängel in der technischen Wiedergabe ihre Werbewirkung einbüsst. Reklamationen können nur 
innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung angenommen werden.

Berechnung der Inserate
Die Berechnung der Inserate erfolgt grundsätzlich von Strich zu Strich. Der angebrochene Millimeter wird 
voll berechnet. Berechnet wird nicht die minimale Begrenzung, sondern ein Raum, der dem Sujet an-
gepasst ist. Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich 7,6% Mehrwertsteuer!

Rabattvereinbarungen
Zeilen- und Malabschlüsse gelten für die Dauer eines Jahres und nur für einen einzigen Auftraggeber. Bei 
Über- oder Unterschreiten der Tarifskala erfolgt Rabattausgleich. Eine Abnahmeverpflichtung oder Preisgarantie 
besteht nicht.

Zahlungsfrist
30 Tage nach Erhalt der Rechnung, ohne Skonto. Bei Betreibung, Nachlass oder Konkurs fällt jede 
Rabattvergütung und Vermittlerprovision dahin.

Belege
1–2 Belege werden gratis geliefert, weitere gegen Berechnung.

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

Diese Insertionsbestimmungen gelten seit 1. Oktober 2009 und ersetzen alle früheren Fassungen.

1/4-Seite quer	 Inhaltsverzeichnis
Ssp 178 x 64 mm	 RA 210 x 64 +3 mm


